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Antrag 

der Staatsregierung 

auf Zustimmung zum Fünften Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher 
Staatsverträge (Fünfter Medienänderungsstaatsvertrag) 

Die Staatsregierung hat mit Schreiben vom 19. März 2024 um Zustimmung des Baye-
rischen Landtags gemäß Art. 72 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Bayern zu 
nachstehendem Staatsvertrag gebeten: 

 

 

Fünfter Staatsvertrag  
zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 

(Fünfter Medienänderungsstaatsvertrag) 

 

 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen,  

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und  

der Freistaat Thüringen 

 

 

 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
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Artikel 1 

Änderung des Medienstaatsvertrages 

Der Medienstaatsvertrag vom 14. bis 28. April 2020, zuletzt geändert durch den 
Vierten Medienänderungsstaatsvertrag vom 9. bis 16. Mai 2023, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 24 wie folgt gefasst: 

„§ 24 Digitale-Dienste-Gesetz, Öffentliche Stellen“. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

„(7) Für Anbieter von Telemedien, die zugleich digitale Dienste gemäß § 1 
Abs. 4 Nr. 1 des Digitale-Dienste-Gesetzes sind, gilt dieser Staatsvertrag, wenn 
sie nach den §§ 2 und 3 des Digitale-Dienste-Gesetzes in Deutschland nieder-
gelassen sind. Die §§ 2 und 3 des Digitale-Dienste-Gesetzes gelten entspre-
chend für Anbieter von Telemedien im Übrigen.“ 

b) In Absatz 8 Satz 3 Halbsatz 1 werden die Wörter „Vorschriften des Telemedien-
gesetzes“ durch die Wörter „§§ 2 und 3 des Digitale-Dienste-Gesetzes“ ersetzt. 

c) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 9 eingefügt: 

„(9) Für Vermittlungsdienste im Sinne des Artikels 3 Buchst. g der Verord-
nung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung 
der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 
27.10.2022, S. 1, L 310 vom 1.12.2022, S. 17) gilt dieser Staatsvertrag, soweit 
nicht die Verordnung (EU) 2022/2065 Anwendung findet.“ 

d) Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 10. 

3. In § 18 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Telemediengesetzes“ durch die Wörter „Digi-
tale-Dienste-Gesetzes“ ersetzt. 

4. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Telemediengesetz“ durch die Wörter „Digitale-
Dienste-Gesetz“ ersetzt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „unterfallen“ die Wörter „und die zugleich 
digitale Dienste gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Digitale-Dienste-Gesetzes sind“ 
eingefügt und das Wort „Telemediengesetzes“ durch die Wörter „Digitale-
Dienste-Gesetzes“ ersetzt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Für andere Telemedien, die den Bestimmungen dieses Staatsvertrages oder 
den Bestimmungen der übrigen medienrechtlichen Staatsverträge der Län-
der unterfallen, gelten im Übrigen die Bestimmungen des Digitale-Dienste-
Gesetzes entsprechend.“ 

c) In Absatz 2 wird das Wort „Telemediengesetzes“ durch die Wörter „Digitale-
Dienste-Gesetzes“ ersetzt. 

d) In Absatz 3 werden das Wort „Telemediengesetzes“ durch die Wörter „Digitale-
Dienste-Gesetzes“ ersetzt und nach dem Wort „Landesrecht“ ein Komma und 
die Wörter „soweit nach dem Digitale-Dienste-Gesetz keine anderweitige Zu-
ständigkeit gegeben ist und dieser Staatsvertrag nichts anderes bestimmt“ ein-
gefügt. 

5. § 59 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „beiden“ ein Komma und die Wörter „jeweils 
unterschiedlichen Unternehmen nach § 62 zuzurechnenden,“ und nach dem 
Wort „verbreiteten“ ein Komma und die Wörter „nach Zuschaueranteilen“ einge-
fügt. 



Drucksache  19/752 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 3 

 

b) Nach Satz 7 wird folgender Satz 8 eingefügt: 

„Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt mindestens für die Dauer der nach Maßgabe 
des jeweiligen Landesrechts für das jeweilige Regionalfensterprogramm erteil-
ten Zulassung.“ 

6. In § 98 Abs. 3 Nr. 2 wird das Wort „Telemediengesetzes“ durch die Wörter „Digitale-
Dienste-Gesetzes“ ersetzt. 

7. In § 99 Abs. 1 werden die Wörter „den §§ 10a und b des Telemediengesetzes“ 
durch die Wörter „§ 5b des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages“ ersetzt. 

8. § 109 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „zur“ die Wörter „Entfernung oder“ eingefügt, 
das Wort „Telemediengesetzes“ durch die Wörter „Digitale-Dienste-Gesetzes 
und der Verordnung (EU) 2022/2065“ ersetzt und die Wörter „eine Sperrung“ 
durch das Wort „dies“ ersetzt. 

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Artikel 8 der Verordnung (EU) 2022/2065 bleibt unberührt.“ 

9. Dem § 111 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Zuständige Behörde nach § 12 Abs. 2 Satz 2 des Digitale-Dienste-Geset-
zes ist die nach § 106 zuständige Landesmedienanstalt. Die Landesmedienanstal-
ten benennen für die Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle für digitale 
Dienste, den weiteren zuständigen Behörden nach dem Digitale-Dienste-Gesetz, 
der Europäischen Kommission und anderen Behörden im Anwendungsbereich der 
Verordnung (EU) 2022/2065 einen gemeinsamen Beauftragten. Soweit der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk von Maßnahmen nach § 12 Abs. 2 Satz 2 des Digitale-
Dienste-Gesetzes betroffen ist, bezieht der nach Satz 2 benannte Beauftragte die 
jeweils betroffene Rundfunkanstalt in das Verfahren ein.“ 

10. In § 115 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe „§ 1 Abs. 9“ durch die Angabe „§ 1 
Abs. 10“ ersetzt. 

 

Artikel 2 

Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 

Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom 10. bis 27. September 2002, zuletzt 
geändert durch den Zweiten Medienänderungsstaatsvertrag vom 14. bis 27. Dezember 
2021, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 und 4 wird jeweils das Wort „Telemediengesetzes“ durch die 
Wörter „Digitale-Dienste-Gesetzes“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

„(2) Für Vermittlungsdienste im Sinne des Artikels 3 Buchst. g der Verord-
nung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung 
der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 
27.10.2022, S. 1, L 310 vom 1.12.2022, S. 17) gilt dieser Staatsvertrag, soweit 
nicht die Verordnung (EU) 2022/2065 Anwendung findet.“ 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und das Wort „Telemediengesetz“ durch 
die Wörter „Digitale-Dienste-Gesetz“ ersetzt. 

2. § 5b wird wie folgt gefasst: 

„§ 5b 

Meldung von Nutzerbeschwerden 

(1) Anbieter von Video-Sharing-Diensten sind verpflichtet, ein Verfahren vorzu-
halten, mit dem die Nutzer Beschwerden über rechtswidrige audiovisuelle Inhalte, 
die auf dem Video-Sharing-Dienst des Anbieters des Video-Sharing Dienstes be-
reitgestellt werden (Nutzerbeschwerden), elektronisch melden können. 
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(2) Das Meldeverfahren muss 

1. bei der Wahrnehmung des Inhalts leicht erkennbar und bedienbar, unmittelbar 
erreichbar und ständig verfügbar sein, 

2. dem Beschwerdeführer die Möglichkeit geben, die Nutzerbeschwerde näher zu 
begründen, und 

3. gewährleisten, dass der Anbieter des Video-Sharing-Dienstes Nutzerbeschwer-
den unverzüglich zur Kenntnis nehmen und prüfen kann. 

(3) Rechtswidrig im Sinne des Absatzes 1 sind solche Inhalte, die 

1. nach § 4 unzulässig sind oder 

2. entwicklungsbeeinträchtigende Angebote nach § 5 Abs. 1, 2 und 6 darstellen 
und die der Anbieter des Video-Sharing-Dienstes der Allgemeinheit bereitstellt, 
ohne seiner Verpflichtung aus § 5 Abs. 1 und 3 bis 5 nachzukommen.“ 

3. In § 14 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „und der Bestimmungen der §§ 10a und 
10b des Telemediengesetzes“ gestrichen. 

4. In § 21 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Telemediengesetzes“ durch die Wörter „Digi-
tale-Dienste-Gesetzes“ ersetzt. 

 

Artikel 3 

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

(1) Für die Kündigung der in den Artikeln 1 und 2 geänderten Staatsverträge sind 
die dort jeweils vorgesehenen Kündigungsvorschriften maßgebend. 

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Oktober 2024 in Kraft. Sind bis zum 30. Septem-
ber 2024 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der oder dem Vorsitzenden der Konferenz 
der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder hinterlegt, wird der Staats-
vertrag gegenstandslos. 

(3) Die oder der Vorsitzende der Konferenz der Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs der Länder teilt den Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit. 

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Medienstaatsvertrages und des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages in der Fassung, die sich aus den Artikeln 1 und 2 
ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen. 
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Für das Land Baden-Württemberg: 

 

Stuttgart, den 7. März 2024         Kretschmann 

 

 

Für den Freistaat Bayern: 

 

Berlin, den 06.03.2024           M.  Söder  

 

 

Für das Land Berlin:  

 

Berlin, den 06.03.2024           Kai Wegner  

 

 

Für das Land Brandenburg:  

 

Potsdam, den 27.2.2024          Dietmar W oidke 

 

 

Für die Freie Hansestadt Bremen:  

 

Bremen, den 5.3.2024           A. Bovenschul te  

 

 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:  

 

Berlin, den 6. März 2024          Tschentscher  

 

 

Für das Land Hessen:  

 

Berlin, den 06.03.2024           Rhein 

 

 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:  

 

Berlin, den 06.03.2024           Manuela Schwesig  

 

 

Für das Land Niedersachsen:  

 

Berlin, den 6.3.2024           Stephan Weil  
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Für das Land Nordrhein-Westfalen:  

 

Berlin, den 06.03.2024           Wüst 

 

 

Für das Land Rheinland-Pfalz:  

 

Berlin, den 6.3.2024           Malu Dreyer  

 

 

Für das Saarland:  

 

Berlin, den 06.03.2024           Anke Rehl inger  

 

 

Für den Freistaat Sachsen:  

 

Berlin, den 06.03.2024           Michael Kretschmer  

 

 

Für das Land Sachsen-Anhalt:  

 

Berlin, den 06.03.2024           Reiner Haselof f  

 

 

Für das Land Schleswig-Holstein:  

 

Berlin, den 6.3.24           Günther  

 

 

Für den Freistaat Thüringen:  

 

Berlin, den 06.03.2024           Bodo Ramelow 
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Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu § 59 Abs. 4 
des Medienstaatsvertrages 

 

„Ungeachtet der Anpassung in § 59 Abs. 4 Satz 1 des Medienstaatsvertrages werden 
die Bemühungen um Maßnahmen zur Sicherung regionaler und lokaler Medienvielfalt 
und um ein zukunftsfähiges Medienkonzentrationsrecht fortgesetzt (Ziffern 3 und 5 der 
Protokollerklärung aller Länder zum Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienord-
nung in Deutschland vom 14. April 2020). Dabei sollen weiterhin auch Regelungen ein-
bezogen werden, die insbesondere in Ländern ohne oder ohne flächendeckende regi-
onale Fenster zur Vielfalt der lokalen und regionalen Angebote beitragen können (Pro-
tokollerklärung aller Länder zum 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag).“ 
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Begründung 
zum Fünften Staatsvertrag 

zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 
(Fünfter Medienänderungsstaatsvertrag) 

 

A. Allgemeines 

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben vom 27. Februar bis 
7. März 2024 den Fünften Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsver-
träge (Fünfter Medienänderungsstaatsvertrag) unterzeichnet. 

Die Änderungen durch den Fünften Medienänderungsstaatsvertrag betreffen den Me-
dienstaatsvertrag und den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. 

Durch Artikel 1 werden im Medienstaatsvertrag die notwendigen Anpassungen an die 
Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Ok-
tober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 
2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 27.10. 2022, S. 1, L 310 
vom 1.12.2022, S. 17), im Folgenden „Digital Services Act“ und an das Digitale-Dienste-
Gesetz des Bundes vorgenommen. Die Landesmedienanstalten werden als „zustän-
dige Behörde“ im Sinne des Digital Services Acts benannt. Weiterhin erfolgen Klarstel-
lungen zum Verhältnis der verschiedenen Rechtsgrundlagen.  

Der Begriff des „Telemediums“ wird – anders als im Bundesrecht – beibehalten. Mit 
dem Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt der Gesetzgeber auf Bundesebene den Begriff 
des „Telemediums“ durch den Begriff des „digitalen Dienstes“, welcher als „Dienst“ nach 
Artikel 1 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2015/1535 definiert wird. Die medienrecht-
lichen Staatsverträge der Länder verweisen auf den Begriff des „digitalen Dienstes“ be-
wusst nur dort, wo Schnittmengen zu den Telemedien bestehen. Dem liegt zugrunde, 
dass der medienrechtlich geprägte Telemedienbegriff in Teilen einen anderen Anwen-
dungsbereich hat, weshalb die von Bundes- und Landesrecht erfassten Dienste und 
Angebote nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden können. Der Begriff des „Teleme-
diums“ setzt beispielsweise nicht voraus, dass ein Dienst in der Regel gegen Entgelt 
erbracht wird, wie es beim Begriff „digitaler Dienst“, der seiner Definition nach eine 
Dienstleistung der Informationsgesellschaft ist, der Fall ist. Insbesondere die mit den 
Bestimmungen der medienrechtlichen Staatsverträge der Länder adressierten medien-
spezifischen Risiken, beispielsweise für Kinder und Jugendliche oder unter Gesichts-
punkten der Medien- und Meinungsvielfalt, erfordern daher auch weiterhin einen eigen-
ständigen Begriffsumfang. 

Mit dem Staatsvertrag erfolgen zudem Klarstellungen bei der Verpflichtung zur Aus-
strahlung von Regionalfensterprogrammen und bezüglich möglicher Aufsichtsmaßnah-
men gegenüber Dritten bei Rechtsverstößen. 

Im Weiteren werden die bisherigen Verweise auf das – mit dem Inkrafttreten des Digi-
tale-Dienste-Gesetzes außer Kraft tretende – Telemediengesetz angepasst. 

Durch Artikel 2 werden im Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den 
Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag) 
ebenfalls die notwendigen Anpassungen an den Digital Services Act und das Digitale-
Dienste-Gesetz vorgenommen. So werden einzelne Normen des Telemediengesetzes 
als Folge dessen Wegfalls in den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag überführt, um die 
fortdauernde Umsetzung der Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste 
(Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1), 
sog. AVMD-Richtlinie zu gewährleisten. 

Zudem erfolgen auch hier redaktionelle Korrekturen der bisherigen Verweise auf das 
Telemediengesetz. 

Artikel 3 des Staatsvertrages regelt Kündigung, Inkrafttreten und Neubekanntmachung. 
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B. Zu den einzelnen Artikeln 

I. 

Begründung zu Artikel 1 

Änderung des Medienstaatsvertrages 

 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 enthält die aufgrund der nachfolgenden Änderungen notwendig werdende 
Anpassung des Inhaltsverzeichnisses. 

Zu Nummer 2 

In § 1 wird der Anwendungsbereich des Medienstaatsvertrages klargestellt. 

In Absatz 7 wird durch die Neufassung sichergestellt, dass für alle Telemedien, gleich, 
ob sie auch „digitale Dienste“ im Sinne des Digitale-Dienste-Gesetzes sind oder nicht, 
dieselben Regelungen über das sog. Sitzland und das Herkunftslandprinzip gelten. 
Schon bisher bestimmte das Bundesrecht nach §§ 2a und 3 des Telemediengesetzes 
im Grundsatz die Anwendbarkeit des deutschen Rechts bzw. das Sitzland für Anbieter 
von Telemedien. Durch die Neufassung wird dieser Grundsatz beibehalten und weiter-
hin eine Gleichbehandlung aller Telemedien sichergestellt. 

In Absatz 8 wird der Verweis auf die Vorschriften des Telemediengesetzes durch einen 
Verweis auf die entsprechenden Normen des dieses ersetzenden Digitale-Dienste-Ge-
setzes ersetzt. 

Mit dem neu eingefügten Absatz 9 wird eine Kollisionsnorm geschaffen, die mögliche 
Normkonflikte entsprechend dem Anwendungsvorrang des Digital Services Acts auflöst 
und mögliche Überschneidungen zwischen den medienrechtlichen Bestimmungen des 
Medienstaatsvertrages und den Regelungen des Digital Services Acts adressiert. Der 
Digital Services Act findet Anwendung, soweit seine konkreten materiellen Regelungen 
reichen. Artikel 2 Abs. 2 und 3 des Digital Services Acts stellen darüber hinaus klar, 
dass der Digital Services Act nicht für Dienstleistungen gilt, die keine Vermittlungs-
dienste sind, dass die Verordnung keine Auswirkungen auf die Anwendung der Richtli-
nie 2000/31/EG (E-Commerce-Richtlinie) hat und dass die Bestimmungen der Richtlinie 
2010/13/EU (sog. AVMD-Richtlinie) unberührt bleiben. Durch den neu eingefügten Ab-
satz 9 wird vor diesem Hintergrund eine unionsrechtskonforme Anwendung des Medi-
enstaatsvertrages sichergestellt.  

Zu Nummer 3 

In § 18 wird der Verweis auf das Telemediengesetz durch einen Verweis auf das dieses 
ersetzende Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt. 

Zu Nummer 4 

§ 24 regelt die Geltung der Vorschriften des Digitale-Dienste-Gesetzes für Telemedien 
und die Aufsicht über deren Einhaltung. 

In der Überschrift wird der Verweis auf das Telemediengesetz durch einen Verweis auf 
das dieses ersetzende Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt. 

Durch die Anpassung in Absatz 1 wird sichergestellt, dass für alle Telemedien, unab-
hängig davon, ob sie „digitale Dienste“ sind, diejenigen Regelungen des Digitale-
Dienste-Gesetzes gelten, welche aus dem bisherigen Telemediengesetz dorthin über-
führt werden. Hierdurch wird eine Gleichbehandlung aller Telemedien sichergestellt. 

In Absatz 2 wird der Verweis auf das Telemediengesetz durch einen Verweis auf das 
dieses ersetzende Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt. 

In Absatz 3 wird der Verweis auf das Telemediengesetz durch einen Verweis auf das 
dieses ersetzende Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt. Zudem wird eine Kollisionsnorm 
eingefügt, da – anders als bisher im Telemediengesetz – im Digitale-Dienste-Gesetz 
bundesrechtliche Regelungen zur Aufsicht getroffen werden, die zudem in § 111 eine 
staatsvertragliche Entsprechung erhalten. 
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Zu Nummer 5 

Nach § 59 Abs. 4 sind die beiden bundesweit verbreiteten reichweitenstärksten Fern-
sehvollprogramme in bestimmtem Umfang zur Aufnahme von Regionalfensterprogram-
men verpflichtet. 

In Satz 1 wird eine Klarstellung im Sinne des bisherigen Normverständnisses des Ge-
setzgebers vorgenommen, sodass die reichweitenstärksten bundesweit verbreiteten 
Fernsehvollprogramme der beiden größten Veranstaltergruppen auch weiterhin jeweils 
gleichermaßen zur Meinungsvielfaltssicherung über die Regionalfensterregelung ver-
pflichtet werden. 

Der neue Satz 8 stellt den Konnex zwischen staatsvertraglicher Verpflichtung des 
Hauptprogrammveranstalters und landesrechtlicher Zulassung des Regionalfensterver-
anstalters staatsvertraglich klar. Damit ist die Mindestdauer der Verpflichtung zur Aus-
strahlung von Regionalfenstern an die Dauer der erteilten Zulassung des jeweiligen Re-
gionalfensterprogramms gekoppelt. Die Maßgaben der Zulassung für das jeweilige Re-
gionalfensterprogramm, damit auch die Festlegung der Zulassungsdauer, obliegen wie 
bisher dem jeweiligen Landesgesetzgeber. Dieser hat die verfassungsrechtlich ge-
schützten Interessen des verpflichteten Fernsehvollprogrammveranstalters sowie des 
Regionalfensterveranstalters in einen angemessenen Ausgleich zu bringen. 

Zu Nummer 6 

In § 98 wird der Verweis auf das Telemediengesetz durch einen Verweis auf das dieses 
ersetzende Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt. 

Zu Nummer 7 

In § 99 wird der Verweis auf die §§ 10a und 10b des Telemediengesetzes durch einen 
Verweis auf § 5b des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages ersetzt. Das bislang im Te-
lemediengesetz geregelte Melde- und Abhilfeverfahren wird nicht in das Digitale-
Dienste-Gesetz überführt. Um die fortdauernde Umsetzung der Richtlinie 2010/13/EU 
(sog. AVMD-Richtlinie) zu gewährleisten, erfolgt nunmehr eine Regelung dieser Ver-
fahren im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. 

Zu Nummer 8 

§ 109 Abs. 3 regelt die Anforderungen an Maßnahmen der Landesmedienanstalten, um 
im Falle von Verstößen gegen die in § 109 Abs. 1 genannten Bestimmungen auch ge-
genüber Dritten vorgehen zu können. 

In Satz 1 wird klargestellt, dass unter den genannten Voraussetzungen gegen Dritte 
neben der Sperrung auch eine Entfernung von Angeboten angeordnet werden kann. 
Dies stärkt die Landesmedienanstalten bei der nationalen wie internationalen Rechts-
durchsetzung im Einklang mit den Bestimmungen des Digital Services Acts. Weiterhin 
wird der Verweis auf das Telemediengesetz durch einen Verweis auf das dieses erset-
zende Digitale-Dienste-Gesetz und den Digital Services Act ersetzt. 

In Satz 2 wird der Verweis auf § 7 Abs. 2 des mit dem Digitale-Dienste-Gesetz wegfal-
lenden Telemediengesetzes durch einen Verweis auf den inhaltsgleichen Artikel 8 des 
Digital Services Acts ersetzt. 

Zu Nummer 9 

§ 111 trifft Regelungen zur Zusammenarbeit verschiedener Bundes- und Länderbehör-
den. 

In Absatz 3 wird die nach § 106 zuständige Landesmedienanstalt als zuständige Be-
hörde nach § 12 Abs. 2 Satz 2 des Digitale-Dienste-Gesetzes benannt. Die Landesme-
dienanstalten sind damit zuständig für die Durchsetzung von Maßnahmen nach Arti-
kel 28 Abs. 1 des Digital Services Acts, soweit diese Maßnahmen nach dem Jugend-
medienschutz-Staatsvertrag betreffen. Weiterhin werden die Landesmedienanstalten 
verpflichtet, einen gemeinsamen Beauftragten für die Zusammenarbeit mit den weiteren 
zuständigen Stellen und Behörden nach dem Digitale-Dienste-Gesetz und dem Digital 
Services Act zu benennen. Hierdurch wird eine einheitliche Kommunikation und Aufga-
benwahrnehmung sichergestellt. Für den Fall, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
von solchen Maßnahmen betroffen sein sollte, wird eine Verpflichtung der Landesme-
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dienanstalten aufgenommen, die betroffene Rundfunkanstalt in das Verfahren einzube-
ziehen. Hierdurch soll insbesondere auch sichergestellt werden, dass Vorgänge, die die 
Telemedienangebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks betreffen, zur Bearbeitung 
auch an den zuständigen Rundfunk-, Fernseh- bzw. Hörfunkrat weitergeleitet werden. 

Zu Nummer 10 

In § 115 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erfolgt eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

II. 

Begründung zu Artikel 2 

Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 

 

Zu Nummer 1 

In § 2 wird der Geltungsbereich des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages festgelegt.  

In Absatz 1 Satz 2 und 4 wird der Verweis auf das Telemediengesetz durch einen Ver-
weis auf das dieses ersetzende Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt. 

Mit Absatz 2 wird entsprechend dem neu eingefügten § 1 Abs. 9 des Medienstaatsver-
trages eine Kollisionsnorm geschaffen, die mögliche Normkonflikte entsprechend dem 
Anwendungsvorrang des Digital Services Acts auflöst. Siehe hierzu die Begründung zu 
§ 1 Abs. 9 des Medienstaatsvertrages. 

In Absatz 3 wird der Verweis auf das Telemediengesetz durch einen Verweis auf das 
dieses ersetzende Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt. 

Zu Nummer 2 

Mit dem neu eingefügten § 5b werden die bislang in den §§ 10a und 10b des Telemedi-
engesetzes enthaltenen Vorgaben für das Melde- und Abhilfeverfahren bei Video-Sha-
ring-Diensten in den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag überführt. Hierdurch wird eine 
fortdauernde Umsetzung der Richtlinie 2010/13/EU (sog. AVMD-Richtlinie) gewährleis-
tet. Um den betroffenen Anbietern eine Ausgestaltung der Melde- und Abhilfeverfahren 
zu ermöglichen, die gleichermaßen den Vorgaben des Digital Services Acts und der 
Richtlinie 2010/13/EU (sog. AVMD-Richtlinie) genügt, wurde § 5b gegenüber den bis-
herigen §§ 10a und 10b des Telemediengesetzes abstrakter gefasst. 

Zu Nummer 3 

In § 14 Abs. 1 wird der Verweis auf die §§ 10a und 10b des Telemediengesetzes ge-
strichen, da diese Normen ersatzlos wegfallen bzw. in den Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag überführt werden. 

Zu Nummer 4 

In § 21 Abs. 2 wird der Verweis auf das Telemediengesetz durch einen Verweis auf das 
dieses ersetzende Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt. 

 

III. 

Begründung zu Artikel 3 

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

 

Artikel 3 enthält die Bestimmungen zur Kündigung, über das Inkrafttreten und zur Neu-
bekanntmachung des Staatsvertrages. 

In Absatz 1 wird klargestellt, dass die in den Artikeln 1 und 2 geänderten Staatsverträge 
nach den dort geltenden Kündigungsbestimmungen gekündigt werden können. Die 
Selbständigkeit des Medienstaatsvertrages und des Jugendmedienschutz-Staatsver-
trages werden durch diesen Staatsvertrag nicht berührt. Deshalb ist in Artikel 3 dieses 
Staatsvertrages eine gesonderte Kündigungsbestimmung nicht vorgesehen. 
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Absatz 2 Satz 1 bestimmt das Inkrafttreten der Änderungen nach Artikel 1 und 2 dieses 
Staatsvertrages zum 1. Oktober 2024. Satz 2 ordnet an, dass dieser Staatsvertrag ge-
genstandslos wird, wenn bis zum 30. September 2024 nicht alle Ratifikationsurkunden 
bei der Staats- oder Senatskanzlei des oder der Vorsitzenden der Konferenz der Re-
gierungschefinnen und Regierungschefs der Länder hinterlegt sind. Der Medienstaats-
vertrag und der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag behalten in diesem Fall in ihrer bis-
herigen Fassung ihre Gültigkeit. 

Absatz 3 bestimmt, dass die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden den Ländern durch 
die Staats- oder Senatskanzlei des oder der Vorsitzenden der Konferenz der Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder mitgeteilt wird. 

Absatz 4 gewährt den Staatsvertragsländern die Möglichkeit, den durch Artikel 1 geän-
derten Medienstaatsvertrag und den durch Artikel 2 geänderten Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag in der nunmehr gültigen Fassung bekannt zu machen. Eine Verpflichtung 
zur Neubekanntmachung besteht nicht. 

 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Tobias Reiß



Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Antrag der Staatsregierung

auf Zustimmung zum Fünften Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher 

Staatsverträge (Fünfter Medienänderungsstaatsvertrag) (Drs. 19/752)

- Erste Lesung -

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen damit gleich zur Zuweisung an 

den federführenden Ausschuss. Ich schlage vor, den Staatsvertrag dem Ausschuss für 

Wissenschaft und Kunst als federführendem Ausschuss zu überweisen. Erhebt sich 

hiergegen Widerspruch? – Das ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen.
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

Antrag der Staatsregierung 
Drs. 19/752 

auf Zustimmung zum Fünften Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher 
Staatsverträge (Fünfter Medienänderungsstaatsvertrag) 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Alex Dorow 
Mitberichterstatterin: Sanne Kurz 

II. Bericht: 

1. Der Staatsvertrag wurde dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst feder-
führend zugewiesen. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 
und Integration hat den Staatsvertrag endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Staatsvertrag in seiner 9. Sitzung am 
24. April 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Staatsvertrag in seiner 10. Sitzung am 20. Juni 2024 endberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Prof. Dr. Michael Piazolo 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Staatsregierung 

Drs. 19/752, 19/2544 

auf Zustimmung zum Fünften Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher 
Staatsverträge (Fünfter Medienänderungsstaatsvertrag) 

Der Landtag stimmt gemäß Art. 72 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Bayern dem 
Fünften Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge (Fünfter Medien-
änderungsstaatsvertrag) zu. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher
Abg. Dr. Stephan Oetzinger
Abg. Ferdinand Mang
Abg. Prof. Dr. Michael Piazolo
Abg. Sanne Kurz
Abg. Martina Fehlner



Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich rufe Tagesordnungspunkt 9 

auf:

Antrag der Staatsregierung

auf Zustimmung zum Fünften Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher 

Staatsverträge (Fünfter Medienänderungsstaatsvertrag) (Drs. 19/752)

- Zweite Lesung -

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 29 Minuten. Ich eröffne die Aussprache. 

Erster Redner ist der Kollege Dr. Stephan Oetzinger für die CSU-Fraktion.

Dr. Stephan Oetzinger (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und 

werte Kollegen! Wir behandeln heute in Zweiter Lesung den Fünften Medienände-

rungsstaatsvertrag. Dieser enthält im Wesentlichen Modifikationen in Bezug auf die 

sogenannte Regionalfensterverpflichtung im Medienstaatsvertrag sowie redaktionelle 

Änderungen und Anpassungen an Rechtsnormen auf übergeordneter Ebene, nament-

lich das Gesetz über digitale Dienste der EU – der Digital Services Act – und das Digi-

tale-Dienste-Gesetz auf Bundesebene.

Im Detail geht es darum, dass die beiden bundesweit mit der größten Reichweite ver-

breiteten Fernsehvollprogramme sogenannte Fensterprogramme vorhalten müssen, 

die mit aktuellen und authentischen Darstellungen die Ereignisse des politischen, wirt-

schaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens des jeweiligen Bundeslandes widerspie-

geln sollen, die sogenannten Regionalfenster. Der Freistaat Bayern hat von dieser 

Möglichkeit zur Verpflichtung der Sender Gebrauch gemacht. Diese Verpflichtung be-

trifft derzeit die Sendergruppe RTL und die Sendergruppe ProSiebenSat.1.

Bei beiden Sendergruppen enthält mittlerweile seit Jahrzehnten der jeweils größte 

Kanal ein halbstündiges tägliches Programm "Regionalfernsehen für Bayern" in sei-

nem Programm. Der aktuelle Trend, dass die Reichweite von Sat.1 zurückgeht, wäh-

rend die Reichweite von VOX steigt, würde zu einer Doppelverpflichtung der Sender-

gruppe RTL führen, zu der VOX gehört.
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Bayern und Nordrhein-Westfalen als Sitzländer der beiden Sendergruppen haben sich 

bereits im vergangenen Jahr einvernehmlich dafür ausgesprochen, die Regionalfens-

terverpflichtung für die zwei reichweitenstärksten Sendergruppen auch in Zukunft bei-

zubehalten. Dies wird nun in geltendes Recht umgesetzt. Eine gleichlautende Geset-

zesinitiative auf Landesebene, lieber Benjamin Miskowitsch, wurde bereits heute 

Mittag eingebracht.

Weitere Änderungen der beiden Staatsverträge sind insbesondere die Anpassung der 

eingangs genannten übergeordneten Rechtsnormen auf EU- und auf Bundesebene. 

Unter anderem entsteht mit dem Fünften Medienänderungsstaatsvertrag eine Rechts-

grundlage dafür, dass die BLM die Möglichkeit zur Entfernungsanordnung gegenüber 

Dritten bei Rechtsverstößen erhält.

Insgesamt ist es wichtig und ist festzuhalten, dass die Regionalfensterprogramme als 

ganz, ganz wesentliches Element zur Vielfalt unserer Medienlandschaft beitragen und 

dies deswegen auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, der erhalten werden soll.

Ich darf abschließend um Zustimmung zum Fünften Medienänderungsstaatsvertrag 

werben. – Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Oet-

zinger. – Nächster Redner ist für die AfD-Fraktion Herr Abgeordneter Mang.

(Beifall bei der AfD)

Ferdinand Mang (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Her-

ren Kollegen! In dieser Debatte geht es um eine kleine Reform des Medienstaatsver-

trags; der große, von der CSU angekündigte Wurf bleibt bisher aus. Es geht nicht um 

die wichtigen Fragen wie beispielsweise die unverschämten Gehälter für Intendanten 

oder überbezahlte Moderatoren, auch kein Wort zu einer ausgewogenen Berichterstat-

tung – nein, es geht um die weitere Implementierung des Digital Services Act.
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Diesen sogenannten Digital Services Act – ein neues Monstrum aus dem Bürokraten-

molloch zu Brüssel – hat der links-grün dominierte Bundestag bereits in das Digitale-

Dienste-Gesetz gegossen – ein Meisterwerk neuer Unterdrückungsmethoden, um An-

dersdenkende zum Verstummen zu bringen, mit dem jede zu ehrliche Kritik an links-

grüner Regierungspolitik mit einem Heer an Denunzianten und Spitzeln 

eingeschüchtert und mundtot gemacht werden soll. Die Erfolge der AfD sind zu ge-

fährlich; jedes freie Medium soll links-grün eingenordet werden; jeder Plattform, die 

sich weigert, drohen empfindliche Strafen. So viel zur Einordnung des Digitalen-Diens-

te-Gesetzes, das nun auch im Rahmen des neuen Medienstaatsvertrags seinen Nie-

derschlag findet.

Sie finden, das klingt polemisch? – Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Im Jugendmedien-

schutz-Staatsvertrag wird eine Liste rechtswidriger Inhalte aufgeführt. Diese stammen 

aus dem Strafgesetzbuch, insbesondere aus dem berüchtigten § 130 StGB "Volksver-

hetzung". Ich zitiere eine Passage, die nun zur Bewertung von Inhalten herangezogen 

werden soll. So sind unter anderem Inhalte unzulässig – Zitat –, die

"zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassische, re-

ligiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder 

Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die Menschenwürde anderer da-

durch angreifen, dass Teile der Bevölkerung oder eine vorbezeichnete Gruppe 

beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet werden".

Ich greife jetzt einen Punkt heraus: Inhalte, die Teile der Bevölkerung beschimpfen 

oder böswillig verächtlich machen. Wenn ich jetzt auf TikTok Kritik an der Migrations-

politik übe und sage, dass diese Politik der unkontrollierten Massenmigration eine Ur-

sache für die steigende Gewaltkriminalität darstellt, erfüllt das den Tatbestand der 

Volksverhetzung? – Natürlich nicht! Ich bin Jurist und habe entsprechende Qualifikati-

onen und kann das beurteilen.

(Zurufe von den GRÜNEN und der SPD)
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Aber wer kontrolliert denn die Inhalte, von denen sich links-grüne Gutmenschen in 

ihrem Gutmenschentum in ihrer luxuriösen Vorstadtvilla gestört fühlen? Diese Be-

schwerden werden keine Volljuristen prüfen, welche die juristischen Tücken des Volks-

verhetzungsparagrafen im Detail kennen. Es werden natürlich wie immer Lohndum-

ping-Arbeitskräfte mit der Prüfung beschäftigt werden, die natürlich die Instruktion 

haben werden, dem Unternehmen keine schweren Geldbußen zu verursachen. Sie 

werden schwerlich juristisch differenzieren können, ob ein Inhalt berechtigte Regie-

rungskritik darstellt oder eine strafbare Beschimpfung oder Verächtlichmachung von 

Teilen der Bevölkerung vorliegt.

Was wird passieren? – Wir wissen es: Im Zweifelsfall werden Inhalte eher gelöscht 

und zensiert werden, auch wenn diese natürlich nicht den Tatbestand der Volksverhet-

zung erfüllen. Für diese Beurteilung, ob ein Inhalt den Tatbestand der Volksverhetzung 

erfüllt oder nicht, gibt es die Ermittlungsbehörden, vornehmlich die Staatsanwaltschaft. 

Als Staatsanwalt hat man in der Regel ein Prädikatsexamen und kann diese Bewer-

tung rechtssicherer vornehmen, als das ein juristisch ungebildeter Social-Media-Mana-

ger kann.

Worauf will ich hinaus? – Mit diesem Gesetz werden Privatunternehmen mit der juristi-

schen Begutachtung strafrechtlicher Inhalte beauftragt, obwohl diese zum Aufgaben-

kern des Staates gehört. Juristische Laien sollen über Inhalte entscheiden, wofür sie 

nicht ausgebildet sind, und zensieren sie diese einmal zu wenig, drohen dem Unter-

nehmen hohe Strafen.Damit schaffen Sie eine Zensur durch die Unternehmen und 

nehmen billigend in Kauf, dass die grundgesetzlich geschützte Meinungsfreiheit ver-

fassungswidrig eingeschränkt wird.

(Anna Rasehorn (SPD): So ein Quatsch!)

Das mag Ihnen zupasskommen, da damit abermals Regierungskritik zensiert wird. 

Doch was nützt das unserer Demokratie? Nützt ihr das? – Nein, es schadet der Demo-
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kratie. Das Strafgesetzbuch gilt auch ohne diese Regelungen. Das Netz ist kein 

rechtsfreier Raum.

(Anna Rasehorn (SPD): Oh!)

Der Staat darf nicht jedes Problem auf die Privatwirtschaft abwälzen, und die Mei-

nungsfreiheit ist ein hohes Gut. Wir lehnen das Gesetz daher ab.

(Beifall bei der AfD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Herr Mang, es liegt eine Meldung zu 

einer Zwischenbemerkung des Herrn Kollegen Dr. Oetzinger, CSU-Fraktion, vor.

Dr. Stephan Oetzinger (CSU): Herr Mang, Sie haben eingangs über den Reformbe-

darf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gesprochen. Vielleicht können Sie mir in 

dem Zusammenhang auch den Unterschied zwischen dem Rundfunkstaatsvertrag 

und dem Medienstaatsvertrag erklären. Sie sind ja Jurist, wie Sie selber ausgeführt 

haben. Vielleicht können Sie dann den Unterschied herausstellen, und vielleicht kön-

nen Sie mir dann auch erklären, was die Ausführungen zum öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk und zu den Intendantengehältern mit dem Medienstaatsvertrag, den wir 

heute verhandeln, zu tun haben.

Ferdinand Mang (AfD): Wir haben heute hier den Medienstaatsvertrag. Der ist die 

Grundlage und Implementierung für viele bundesrechtliche Regelungen, die wir heute 

mit verabschieden. Der Rundfunkstaatsvertrag ist ein Staatsvertrag von allen 16 Bun-

desländern, mit dem unter anderem die zwangsgebührenfinanzierten Medien ihre Re-

gelung und ihren Auftrag erhalten. Das ist der Rundfunkstaatsvertrag.

(Sanne Kurz (GRÜNE): Jurist und keine Ahnung! – Zuruf: Das ist doch Thema-

verfehlung!)

– Das ist keine Themaverfehlung. Hier geht es eben um den Medienstaatsvertrag.

(Beifall bei der AfD – Dr. Stephan Oetzinger (CSU): Ahnungslosigkeit ist das!)
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Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Der nächste Redner ist Herr Kollege 

Prof. Michael Piazolo für die Fraktion der FREIEN WÄHLER.

Prof. Dr. Michael Piazolo (FREIE WÄHLER): Herr Präsident, meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Wir haben – und das ist vielleicht typisch – jetzt zwei sehr unter-

schiedliche Redner gehört, mit einer sehr unterschiedlichen Herangehensweise. Kolle-

ge Oetzinger hat den Staatsvertrag sachlich und zutreffend dargestellt und auf die 

Punkte hingewiesen. Wir haben im Nachgang vom AfD-Vertreter eine – wie er ja 

selbst zugegeben hat – polemische Übersteigerung des Inhaltes gehört. Die Konse-

quenz daraus ist natürlich, dass man den Staatsvertrag auch entsprechend falsch in-

terpretiert.

Bei dem neuen Staatsvertrag geht es im Wesentlichen – und das ist auch deutlich ge-

macht worden – um eine Erweiterung der Methoden und Mittel: Zur bisher möglichen 

Sperrung kommt auch die Entfernungsanordnung dazu. Das ist ganz entscheidend. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass das notwendig ist. Es sind keine anderen 

Leute, die das beurteilen, sondern die gleichen, und selbstverständlich können das 

dann auch – so es nicht schon Juristen geprüft haben – Juristen überprüfen. Insofern 

sehe ich hier keine Gefährdung.

Wir haben insgesamt einen langen Plenartag, und deshalb werde ich es an dieser 

Stelle so machen, dass ich noch mal auf die Ausführungen des Kollegen Oetzinger 

verweise, der das in richtiger Art und Weise dargestellt hat. Wir werden als 

FREIE WÄHLER zustimmen, wie wir das auch schon im Ausschuss getan und ange-

kündigt haben, weil wir die Umsetzungen für sinnvoll und zielführend erachten.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Prof. Pia-

zolo. – Die nächste Rednerin ist Frau Kollegin Sanne Kurz für BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN.
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Sanne Kurz (GRÜNE): Sehr verehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der 

Vorredner Mang von der AfD hat leider bewiesen, dass auch Juristen sehr viel Mei-

nung haben können, für leider null Ahnung.

(Beifall bei den GRÜNEN sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER und der 

SPD)

Auch wenn es der AfD nicht passt: Wir leben in einem Rechtsstaat. Dabei steht das 

Recht einer Normenhierarchie über uns. Das bedeutet: Das höherrangige Recht ver-

drängt das niederrangige Recht, oder niederrangiges Recht steht ergänzend, subsidi-

är, neben dem höherrangigen. Das gilt auch für das Unionsrecht. Ich kann es für Herrn 

Mang auch noch mal ganz einfach erklären: Wenn der Papa dem Kind im Stadtpark 

nach dem Grillfest sagt: "Bitte räum auf!", und dann macht die Gemeinde noch eine 

Regelung, wie der Stadtpark aufzuräumen ist, dann müssen sich Papa und Kind na-

türlich auch daran halten.

In Zukunft heißt es im Netz nicht mehr: Der Stärkere gewinnt. – Das ist auch gut so. 

Es ist auch gut, dass wir in einem vereinten Europa leben, das eine gemeinsame Nor-

menhierarchie hat und kennt. Der Digital Services Act hat für Europa viele Sachen ver-

bessert.

Ich will nur kurz aufzählen, was für die 450 Millionen Verbraucherinnen und Verbrau-

cher in Europa besser geworden ist: Bürgerinnen und Bürger haben einen besseren 

Schutz ihrer Grundrechte, mehr Kontrolle und mehr Wahlmöglichkeiten. Es gibt stärke-

ren Schutz für Kinder online, es gibt weniger Konfrontation mit illegalen Inhalten. Aber 

auch die Anbieterinnen und Anbieter haben mehr Rechtssicherheit. Es gibt eine ge-

meinsame Rechtsnorm für die 450 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher in der 

EU. Das bedeutet, dass es auch für Start-ups oder bei Wachstum und Upscaling leich-

ter geworden ist.
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Für uns als gesamte Gesellschaft gibt es eine größere demokratische Kontrolle der 

Plattformen und eine Verringerung von systemimmanenten Risiken wie Manipulation 

und Desinformation, womit die AfD ja sehr viel Erfahrung hat.

Für Bayern haben wir mit der Landesmedienanstalt eine sehr gute Lösung gefunden, 

mit einer staatsfernen, demokratischen und pluralistischen Kontrolle.

Wir GRÜNE stehen natürlich auch hinter den Regionalfensterprogrammen. Wir wissen 

inzwischen alle, dass dort, wo es keine lokale und regionale Berichterstattung mehr 

gibt, sogenannte Nachrichtenwüsten entstehen. Dort gibt es dann mehr Wirtschaftskri-

minalität, mehr Umweltdelikte, aber zum Beispiel auch weniger Engagement im Ehren-

amt, ja sogar weniger Menschen, die wählen gehen oder sich für Wahlämter aufstel-

len. Das ist etwas, was der AfD vielleicht passt, uns als demokratischer Mitte aber 

nicht. Deshalb werben auch wir für Zustimmung zu diesem Antrag.

(Beifall bei den GRÜNEN sowie Abgeordneten der SPD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Frau Kollegin Kurz. – 

Die nächste Rednerin ist Frau Kollegin Martina Fehlner für die SPD-Fraktion.

Martina Fehlner (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Den Fünften Medienänderungsstaatsvertrag haben die Ministerpräsidentinnen 

und Ministerpräsidenten aller 16 Bundesländer bereits im Februar dieses Jahres un-

terzeichnet. In den Länderparlamenten wird er jetzt ratifiziert und soll am 1. Okto-

ber 2024 in Kraft treten.

In den vergangenen Monaten haben wir uns immer wieder mit Änderungen im Medi-

enstaatsvertrag beschäftigt, und dabei standen vor allem die notwendigen Reformen 

im öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Fokus. Das zeigt, mit welcher Geschwindigkeit, 

wie rasant sich die Medienlandschaft verändert.

Mit dem vorliegenden Medienstaatsvertrag vollziehen die Länder jetzt wichtige euro-

päische Schritte nach, die die Europäische Union mit dem Digital Services Act ange-
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legt hat. In Deutschland wird der Digital Services Act durch das Digitale-Dienste-Ge-

setz des Bundes umgesetzt und das Telemediengesetz abgelöst.

Ziel des Fünften Medienänderungsstaatsvertrages ist es, ein sicheres und verantwor-

tungsvolleres Umfeld zu schaffen, mit mehr Rechtsdurchsetzung im Netz. Das begrü-

ßen wir auch nachdrücklich.

(Beifall bei der SPD)

Der Digital Services Act verpflichtet digitale Dienstleister, allen voran die Online-Platt-

formen, zu mehr Schutz und Transparenz gegenüber den Verbraucherinnen und Ver-

brauchern. Für sie ist es jetzt einfacher, illegale Inhalte zu melden, und die Plattform-

betreiber sind verpflichtet, diese sorgfältig zu prüfen. Auch sensible Daten von Kindern 

dürfen nicht mehr genutzt werden, um personalisierte Werbung gezielt auszuspielen. 

Das ist ein wichtiger Schritt; denn das Internet wird von vielen Seiten immer noch als 

rechtsfreier Raum angesehen. Der Ton in den sozialen Netzwerken wird zunehmend 

rauer und radikaler. Populismus bestimmt an vielen Stellen und sehr oft die Algorith-

men.

(Beifall bei der SPD)

Geregelt wird im Staatsvertrag darüber hinaus, wie die Landesmedienzentralen gegen 

Verstöße vorgehen können. Sie werden gestärkt und können zukünftig schädliche In-

halte nicht nur sperren, sondern auch entfernen.Gerade in Zeiten von Fake News, von 

Hassreden, Desinformationen und KI ist dies ein ganz wichtiger Schritt zur Stärkung 

unserer Demokratie und zum Schutz unserer Jugendlichen. Klar ist – das muss klar 

sein –: Wer mit Medien Geld verdienen will, muss sich auch an die Regeln halten.

(Beifall bei der SPD)

Auf folgenden wichtigen Punkt im Hinblick auf die Vielfaltssicherung möchte ich noch 

kurz eingehen. Das haben wir bereits heute Morgen in der Ersten Lesung des Medien-

gesetzes getan. Bayern ist ein ganz wichtiger, bedeutender Medienstandort mit den 
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zwei großen Privatrundfunkunternehmen ProSiebenSat.1 und RTL. Rechtlich ist im 

Staatsvertrag festgelegt, dass beide Sendeanstalten auch in Zukunft Regionalfenster 

in ihren reichweitenstärksten Programmen anbieten können. Auch sie sind Teil unse-

rer Medienlandschaft in Bayern. Qualitätsjournalismus und unabhängige, vielfältige 

Medienangebote sind für unsere Demokratie unabdingbar. Sie gilt es zu erhalten und 

zu fördern.

Dem Fünften Medienänderungsstaatsvertrag stimmen wir zu. Aber das Thema Medien 

bleibt auch in Bayern ganz oben auf der Agenda. Der Sechste Medienänderungss-

taatsvertrag ist bereits in Vorbereitung. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Frau Kollegin Fehlner. 

– Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir 

kommen zur Abstimmung.

Der Abstimmung liegen der Staatsvertrag auf der Drucksache 19/752 und die Be-

schlussempfehlung mit Bericht des federführenden Ausschusses für Wissenschaft und 

Kunst auf der Drucksache 19/2544 zugrunde. Gemäß § 58 der Geschäftsordnung 

kann die Abstimmung nur über den gesamten Staatsvertrag erfolgen. Der federführen-

de Ausschuss für Wissenschaft und Kunst empfiehlt Zustimmung. Der endberatende 

Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration empfiehlt eben-

falls Zustimmung.

Wer dem Staatsvertrag zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

die Fraktionen von CSU, FREIEN WÄHLERN, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Gegenstimmen! – Die AfD-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Keine. Dem Staatsvertrag 

ist damit zugestimmt worden.
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